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ſWer Inklusion will, sucht Wege Ɖ 

ÇX³ ´ X ÆX³| «TX³« Ç ӃӃŵ ´ÄN|º #Xz³ «TÄ«zX«Ÿż 
 

Hubert Hüppe, ehem. Beauftragter der Bundesregierung 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

 

1.  Vorwort  
 

0XTX³ 5X«´N| |Jº X « >XN|º JÄZ ż.«¦ӃÄ´ «Žŵ JӃ´ TJ³JÄZŵ ein gleichberechtigter Teil unserer 

Gesellschaft zu sein. Die allgemeinen Menschenrechte, noch einmal in der UN-

Behindertenrechtskonvention konkretisiert, sind auch in Brandenburg an der Havel die 

Grundlage für den Inklusionsprozess. Gegenseitiger Respekt, Gleichberechtigung, 

Wertschätzung von Vielfalt und Partizipation sind universelle Grundwerte und gelten 

gleichermaßen hier bei uns wie anderenorts. 

 

Jeder Mensch ist durch seine Einzigartigkeit eine Bereicherung für alle, die mit ihm zu tun 

haben. Kinder und Jugendliche sollen Zukunftsperspektiven in Bildung, Ausbildung und 

Studium finden. Die älteren Menschen mit ihren Erfahrungen, Kompetenzen und 

Bedürfnissen werden in unserer Stadt geschätzt und sollen sich wohlfühlen können. In 

Brandenburg an der Havel leben und begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen 

kulturellen, religiösen und sozialen Erfahrungen. Alle können ihre Kompetenzen in die 

nachhaltige Stadtentwicklung einbringen. Jeder soll am Leben in der Stadt teilhaben können. 

Barrieren sollen so verändert werden, dass sie niemanden behindern. Jeder soll sich 

ungehindert bewegen können, egal ob im Verkehr, beim Besuch einer Disko oder im 

Wohnumfeld. Dazu müssen auch sprachliche Barrieren überwunden werden. 

Unsere bürgernahe und die Anliegen der Menschen ernst nehmende Verwaltung unterstützt 

diesen Prozess. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, die Barrieren in den Köpfen 

abzubauen, indem wir Menschenrechte, Behinderung und Inklusion in unserem Umfeld zum 

Thema machen und genauer hinschauen. 

Viele von uns denken, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht mich doch 

nichts an, schließlich bin ich ja nicht behindert! Aber was bedeutet Behinderung eigentlich? 

0XTX³ Æ« Ä«´ ¦J«« °Ӄ ºÊӃ N| ſMX| «TX³ºż ´X «ŵ ÊŸ #Ÿ TÄ³N| X «X« C«ZJӃӃŸ 6JN| X «Xª ?ºÄrz im 

Straßenverkehr, beim Sport oder auf Glatteis kann sich von heute auf morgen vieles ändern. 

Man läuft an Krücken, der Arm ist in Gips und auf einmal ist der Alltag nicht mehr wie 

gewohnt zu meistern. Das gilt aber auch für junge Mütter oder Väter mit Kinderwagen, 

Schulanfänger mit vollgepacktem Ranzen oder ältere Menschen, die auf einen Rollator 

angewiesen sind. 
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Vor diesem Hintergrund ergeben sich für uns viele Fragen: 

- Wie können in der Stadt Brandenburg an der Havel die vielen guten Ansätze und 

Erfahrungen aufgegriffen werden, damit sich in unserer Stadt weiterhin alle Menschen 

wohlfühlen und keiner wegen seiner Behinderungen, seiner kulturellen Herkunft, 

seiner Religion oder Weltanschauung oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt 

oder diskriminiert wird? 

- Welche Rahmenbedingungen und Möglichkeiten müssen wir weiterentwickeln oder 

neu schaffen, damit jeder einzelne volle Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft 

erreichen kann? 

- Wie können wir erkennen, ob wir durch unser Verwaltungshandeln oder durch unser 

Auftreten in der Gesellschaft die vollständige Teilhabe und Teilnahme am Leben 

erschweren? 

- Wie können wir Inklusion und wertschätzende Vielfalt im Alltag leben? 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, erteilten die Stadtverordneten von Brandenburg 

an der Havel am 30.04.2014 den Auftrag, unter breiter partizipativer Beteiligung einen 

lokalen Teilhabeplan zu erstellen. Die Ergebnisse einschließlich der erforderlichen 

Maßnahmen liegen nun vor. 

Der lokale Teilhabeplan soll aufzeigen, was in der Stadt Brandenburg an der Havel alles 

möglich gemacht werden soll, damit behinderte Menschen hier gleichberechtigt und 

selbstbestimmt leben können. Viele Akteure haben dabei mitgeholfen, den Ist-Zustand zu 

analysieren und Vorschläge für Inklusionsmaßnahmen zu entwickeln. 

Ich danke allen Mitwirkenden für ihren Einsatz und ihr Engagement bei der Erarbeitung des 

lokalen Teilhabeplanes für die Stadt Brandenburg an der Havel. Mein Dank gilt insbesondere 

- dem Beirat für Menschen mit Behinderung und der Behindertenbeauftragten der 

Stadt Brandenburg an der Havel, 

- den Mitgliedern der Steuerungsgruppe und dem Projektleiter, 

- den Mitgliedern der  fünf  Arbeitsgruppen 

- den Gebärdendolmetschern, die durch ihren Einsatz eine wertvolle Hilfe in den 

Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Workshops leisteten, 

- dem Bildungsexperten Wilfried W. Steinert für die wissenschaftliche Begleitung sowie  

- allen Beteiligten, die diese Arbeit unterstützt und durch ihre Mitarbeit zum Gelingen 

beigetragen haben. 

Auch allen Brandenburger Bürgerinnen und Bürgern, den Vertreterinnen und Vertretern von 

Vereinen, Verbänden und Einrichtungen sowie den Unternehmerinnen und Unternehmern, 

die sich an den Fragebogenaktionen beteiligten oder allgemein über ihre aktuelle Lage, ihre 

Erfahrungen und ihre Wünsche und Vorstellungen für di Zukunft berichteten, möchte ich 

ganz herzlich Danke sagen. Jetzt liegt es an uns, die einzelnen Maßnahmen unseres lokalen 

Teilhabeplanes gemeinsam Schritt für Schritt zielgerichtet umzusetzen. 

Brandenburg an der Havel, März 2018 
 

 

 

 

 

 

Steffen Scheller  

Oberbürgermeister  
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2.  Umsetzung der UN-Behindert enrechtskonvention  in der 

Stadt Brandenburg an der Havel: Ausgangsituation  

2.1  Die Stadt Brandenburg an der Havel auf dem Weg zu einer 

inklusiven Stadtgesellschaft 

In einer pluralistisch-demokratischen und solidarischen Gesellschaft hat jeder Mensch seine 

eigene Würde, sein Recht auf soziale Partizipation und Nichtdiskriminierung. Jedem einzelnen 

steht daher Anerkennung zu Ɖ unabhängig von seinem Leistungsvermögen, seiner sozialen 

und ethnischen Herkunft, seinem Geschlecht, seinen körperlichen und psychischen 

Voraussetzungen und seiner Wertorientierung.  

Inklusion ist im engeren Sinne mit der Ɖ einstimmigen Ɖ Übernahme der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat 

im Jahr 2009 verbunden.  

In der Stadt Brandenburg an der Havel gab es aber schon viel länger Bemühungen, allen 

Bürgern der Stadt eine gleichberechtigte Teilhabe und Teilgabe zu ermöglichen. So ist der 

inklusive städtische Prozess in der Stadt Brandenburg an der Havel nichts gänzlich Neues, 

sondern Teil einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, die zugleich intensiviert und 

ausgebaut werden muss. Durch den Beschluss der SVV (Nr. 101/2014)  vom 30.04.2014 wird 

dieser Prozess bewusst forciert und durch Partizipation der Bürgerinnen und Bürger wurden 

Rahmenbedingungen und notwendige Maßnahmen auf dem Weg zu einer inklusiven 

Stadtgesellschaft herausgearbeitet. 

Die Stadt Brandenburg an der Havel reiht sich damit ein in den gesellschaftlichen 

Entwicklungsprozess, der auf überregionaler Ebene vom ſ6Jº «JӃX«  ¦º «´°ӃJ« TX³

#Ä«TX´³Xz X³Ä«zż1  Ä«T TXª ſ#X| «TX³ºX«°litischem Maßnahmenpaket für das Landes 

#³J«TX«MÄ³zż2 seine Impulse erfährt. 

2.2  Inklusion als gesamtgesellschaftlicher und partizipativer Prozess 

Eine inklusive Stadtgesellschaft umfasst alle Lebensbereiche und Lebenswelten von Kindern,  

Jugendlichen, Erwachsenen sowie Seniorinnen und Senioren. Darin liegt eine 

Herausforderung, die keine Familie, keine Institution, kein System allein leisten kann.  

Einmischen, Mitmischen und Mitentscheiden sind dabei nicht nur wünschenswert, sondern 

zugleich Ausdruck des Rechtes auf Teilhabe an allen Belangen, die einen selbst betreffen. Das 

gilt für alle Mitglieder der Gesellschaft und damit auch für die bisher von Ausgrenzung 

Betroffenen. Der  +³Ä«T´JºÊ ӃJÄºXº ſ6 N|ºs über uns ohne Ä«´ŲżŸ 

                                                   

 

1
 http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a740-aktionsplan-bundesregierung.html  

2 http://www.inklusion-brandenburg.de/konzepte.html  

http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a740-aktionsplan-bundesregierung.html
http://www.inklusion-brandenburg.de/konzepte.html
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Dazu ist auch in der Stadt Brandenburg an der Havel eine breite Öffentlichkeitsarbei t, sind 

öffentlichkeitswirksame Kampagnen erforderlich, die die Bürgerinnen und Bürger für 

Inklusion aufschließen und umfassend über das Voranschreiten nicht nur in der Stadt, sondern 

auch im Land informieren. Die Internetplattform www.inklusion -brandenburg.de ist ein 

gelungenes Beispiel dafür. 

Darüber hinaus ist in der Erarbeitung der Maßnahmen erkennbar geworden, dass die 

Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ebenen (Land, Kommunen, Institutionen) intensiviert 

werden, geeignete Formen der Beteiligung und Abstimmung geschaffen werden müssen, um 

den inklusiven Entwicklungsprozess voranzubringen. Bei der Erhebung der statistischen 

Zahlen sind vergleichbare Kriterien zugrunde zu legen. 

2.3  Inklusive Stadtentwicklung erfordert r essortübergreifendes 

gemeinsames Handeln 

Jugendhilfe und Seniorenarbeit, lebenslange Bildung, Sport, öffentlicher Personennahverkehr, 

Arbeit, Soziales, Pflege und Gesundheit stehen als öffentliche Systeme in besonderer 

Verantwortu ng. Die Verzahnungen zwischen diesen unterschiedlichen Ressorts, ihren 

Institutionen, Einrichtungen und deren Trägern, die unterschiedlichen und zum Teil parallel 

laufenden Zuständigkeiten in den Behörden werden auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft 

neu bewusst und müssen gleichzeitig konstruktiv genutzt oder verändert werden.  

Wegweisend ist in diesem Zusammenhang, dass das Land Brandenburg als eines der ersten 

Bundesländer 2011 ein ressortübergreifendes ſ#X| «TX³ºX«°Ӄ º ´N|X´ 5J¸«J|ªX«°J¦Xºż

verabschiedet hat. Ebenso wie im Land Brandenburg müssen auch in der Stadt Brandenburg 

an der Havel die unterschiedlichen Ressorts zusammenarbeiten und ihr Handeln abstimmen. 

Gemeinsam müssen sie nach neuen Wegen suchen, um dort, wo bisherige Leistungsgesetze 

und -ausführungen der Inklusion noch entgegenstehen, Änderungen herbeizuführen.  Nur in 

der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ressorts und Ebenen (Bund-Land-Kommunen) ist 

eine Umsteuerung in eine inklusive Gesellschaft möglich. 

2.4  Von der Integration zur In klusion Ɖ Wir fangen nicht bei ſNullż an 

Im April 2003 fasste die SVV den Beschluss, in der Stadt Brandenburg an der Havel einen 

Behindertenbeirat zu gründen. Seine Hauptaufgabe bestand und besteht in der politischen 

Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung gegenüber der SVV, der 

Stadtverwaltung, den Parteien, den Organisationen und Verbänden. Der Beirat für Menschen 

mit Behinderung kann lt. Satzung Einfluss auf alle Beschlüsse der SVV nehmen, die in 

irgendeiner Weise das Leben und die Interessen von Menschen mit Behinderung berühren. Er 

berät die Entscheidungsträger der Stadt und die Fachbereiche in allen Angelegenheiten. Der 

Beirat für Menschen mit Behinderung versteht sich als direkter Ansprechpartner für alle 

Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, für Verbände, Vereine und 

Selbsthilfegruppen. 

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist die 

Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel 2012 dahingehend geändert worden, dass  

zur Wahrnehmung der Interessen und Belange der Menschen mit anerkannter Behinderung  

eine/ein Behindertenbeauftragte/r (festgelegt in § 6) sowie ein Beirat für Menschen mit 

http://www.inklusion-brandenburg.de/
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Behinderung (§ 8) eingesetzt wird. Damit können der/die Beauftragte und die Mitglieder 

T X´X´ #X ³JºX´ JӃ´ ſ(È°X³ºX«  « X zX«X³ ?JN|Xż MX  MX| «TX³ºX«°Ӄ º ´N|X« A|XªX«  « TX«

verschiedenen Ausschüssen ihre Rechte selbst vertreten. Das Rederecht in den Ausschüssen 

ist Ausdruck einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zeugt von 

mehr Bürgerbeteiligung. 

An den Aufgaben und Zielen, die der Beirat für Menschen mit Behinderung sich gesteckt hat, 

arbeitet er kontinuierlich und konsequent. Dieses Bestreben deckt sich mit seinem selbst 

erklärten Auftrag und seiner Ausrichtung: 

- Einbeziehung der Behindertenbeauftragten und des Beirates für Menschen mit 

Behinderung durch die Bauverwaltung zu Planungsvorhaben; Absprachen zu 

Baumaßnahmen wie Haltestellen und zum Einsatz von Blindenleitsystem werden 

getroffen  

- Mitwirkung des Beirates im Verkehrsforum 

- regelmäßiger Austausch der Behindertenbeauftragten und dem Beirat mit den 

Verkehrsbetrieben und gemeinsame Veranstaltungen 

- Zusammenarbeit mit den Wohnungsgesellschaften hinsichtlich der Schaffung 

barrierefreien Wohnraumes 

- im Zusammenhang mit der BUGA wurde eine Reihe von baulichen Veränderungen 

vollzogen; z. B. eine barrierefreie Zugänglichkeit zum Weinberg/Marienberg und der 

#JÄ TX´ #É°J´´X´ TX³ ſ#JÄN|´N|ªX³ÊX«M³ N¦Xż 

- gemeinsame Aktionen von Beirat und Behindertenbeauftragte mit dem 

Citymanagement  

- regelmäßige Schulungsangebote zur Barrierefreiheit für Gewerbe- und 

Tourismusanbieter 

Die Behindertenbeauftragte und der Beirat für Menschen mit Behinderung haben in der Stadt 

Brandenburg an der Havel bereits viele Projekte angeschoben und verwirklicht. Durch ihre 

aktive Vermittlung zwischen der Baubehörde und Bauherren konnten u. a. einige 

Bauvorhaben inklusiv bzw. rollstuhlgerecht ausgeführt werden: 

- Um- und Ausbau der Sporthalle in der Hammerstraße 

- Gewährleistung der Zugänglichkeit zur Dampferanlegestelle Alfred-Messel-Platz 

- Ausbau der Badestelle Regattastrecke mit barrierefreiem Zugang zum Wasser 

- Bereitstellung eines mobilen Lifters zum Einstieg ins Becken im Marienbad 

- Einbau eines Fahrstuhles im Stadtmuseum (Frey-Haus) Ɖ die Gebäude der 

Stadtverwaltung sind an fast allen Standorten für Rollstuhlfahrer und 

Mobilitätseingeschränkte zugänglich 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten bereits erläutert, ist der Weg zu einer inklusiven 

Stadtgesellschaft ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozess, der alle Lebensbereiche und 

Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren umfasst. Er ist nur im 

Zusammenwirken der öffentlichen Systeme und gemeinsam zu erreichen.  So wie viele kleine 

bunte Steinchen in einem Mosaik ergeben diese in der Gesamtschau ein Bild. 

In den letzten 20 Jahren wurde insbesondere der schulische Integrations- und 

Inklusionsprozess sichtbar und öffentlich diskutiert. Es findet gemeinsamer Unterricht in den 

Schulen statt. Einzelne Schulen entwickeln sich zur inklusiven Schule. Schulbegleiter stehen 

für alle Schulformen bereit. In Integrationssportfesten werden Vorurteile abgebaut und für 
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Verständnis miteinander geworben Ɖ Sport verbindet und macht Spaß. Aber auch in der 

städtischen Entwicklung ist eine Menge geschehen.  

Die Stadtverwaltung wird ihrer Verantwortung als Arbeitgeber und Ausbilder gerecht. Sie 

achtet sowohl bei Einstellungen als auch bei der Ausbildung auf die Einhaltung der 

Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

des SGB IX.  

Veranstaltungen, wie z. B. das Sommerfest der Stadt Brandenburg an der Havel; der Tag des 

Ehrenamtes; der Weltbehindertentag; der Europäische Protesttag der Menschen mit 

Behinderung und Veranstaltungen im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche werden 

durch Gebärdensprachdolmetscher begleitet. Die schrittweise Überarbeitung der 

Internetseite der Stadt Brandenburg an der Havel hinsichtlich der vollständigen 

Barrierefreiheit ist ein weiterer Mosaikstein zur gelebten Inklusion. 

In der Stadt Brandenburg an der Havel existiert ein vielfältiges Beratungsangebot, das den 

Werdegang Kindheit-Jugend-Erwachsene-Senioren begleitet. Es reicht von qualifizierten 

Angeboten  im Frühförderberatungszentrum, in der Behindertenberatung, in der 

Betreuungsbehörde, dem Pflegestützpunkt sowie der Psychiatriekoordination, die gemeinsam 

mit dem sozialpsychiatrischen Dienst und der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft bei 

psychischen und seelischen Behinderungen wesentliche Hilfe leistet.  

Die Behindertenberatung gibt u. a. Unterstützung bei der Beantragung und Änderung von 

Schwerbehindertenausweisen sowie zu Fragen der Gleichstellung mit schwerbehinderten 

Menschen und zu Fragen der Rehabilitation.  

Der Integrationsfachdienst führt seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der 

Behindertenberatung  Sprechstunden für berufstätige Menschen mit Behinderung durch. Er 

gibt Unterstützung am Arbeitsplatz zu Angelegenheiten, die Leistungsprobleme, Konflikte und 

Krisensituationen, Umsetzungen innerhalb des Betriebes, Weiterbildung und Qualifizierung 

oder drohende bzw. bereits laufende Kündigungsverfahren betreffen als auch im Umgang mit 

Behörden und Ämtern. 

In der Betreuungsbehörde erfolgt die Aufklärung und Beratung zum Betreuungsverfahren, die  

aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen 

Behinderung notwendig werden können, wenn ein Volljähriger seine rechtlichen 

Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen kann.   

Im Jobcenter existieren spezialisierte Ansprechpartner in der Arbeitsvermittlung, die für 

besondere Fragestellungen um das Thema Schwerbehinderung und Reha zur Verfügung 

stehen. Über den gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und des Jobcenters 

der Stadt Brandenburg an der Havel erfolgt die Beratung von Unternehmen zu 

Förderleistungen aus dem SGB II und III für die Einstellung von Menschen mit Behinderung. 

Die BAS zeichnet für das - Projekt Marienberg Ɖ verantwortlich. Der Marienberg ist die 

wichtigste und größte Grünanlage der Stadt Brandenburg an der Havel. Die Sicherung der 

Unterhaltungs- und Grünpflege ermöglicht die soziale und berufliche Teilhabe für 

gesundheitlich beeinträchtigte Menschen.  

Für mobilitätseingeschränkte Menschen organisiert die BAS einen Begleitservice. 

Über das Freiwilligenzentrum wird Kontakt zu den zahlreich bestehenden Selbsthilfegruppen 

hergestellt bzw. wird Unterstützung bei der Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe 
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gegeben. Ehrenamtliches Engagement ist eine Bereicherung für Brandenburg an der Havel. Im 

Freiwilligenzentrum erfolgt die Fachberatung, Information und Fortbildung zum freiwilligen 

Engagement. Hilfeleistung ist bei der Einrichtung ehrenamtlicher Projekte zugesichert.  

Die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH (STG) 

entwickelte im Bereich Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit 

Behinderung Flyer für barrierefreie Rundgänge und Stadtführungen. Schrittweise wurden und 

werden barrierearme Tourismusbroschüren und Reiseführer erarbeitet. 

3.  Organisation des Prozesses und  Dokumentation der 

Arbeitsgruppen 

3.1.  Auftrag (Beschlüsse der SVV)  

Mit Inkrafttreten der UN -BRK im Jahr 2009 in Deutschland gilt auch bei uns das Reglement, 

das weltweit für die Belange der Behinderten einsteht. Die UN-BRK ist eine wegweisende 

Bestimmung zur Stärkung der Rechte von behinderten Menschen; bestehende 

Menschenrechte werden mit dem Ziel konkretisiert, die Chancengleichheit in der Gesellschaft 

zu fördern. Die Teilhabe  von Menschen mit Behinderungen rückt in den Fokus. Nunmehr hat 

jeder Mensch mit Behinderungen gleichberechtigt das Recht auf Achtung seiner körperlichen 

und seelischen Unversehrtheit. Teilhabe ist gleichbedeutend mit Inklusion, deren Gradmesser 

die UN-BRK definiert.  

In der Präambel zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 

ª º #X| «TX³Ä«zX« |X ¸º X´ ´ ««zXª○¸ŷ ſEX³´º○«T« ´ Æ« #X| «TX³Ä«z  ´º ¦X « ZX´ºX³ IÄ´ºJ«Tŵ

sondern ein ständiger Prozess. Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen 

Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie 

J« TX³ ÆӃӃX«ŵ Ç ³¦´JªX« Ä«T zӃX N|MX³XN|º zºX« AX Ӄ|JMX J« TX³ +X´XӃӃ´N|JZº | «TX³«Ÿż ( «X

JӃӃzXªX « z Ӄº zX &XZ « º « Æ« ſ#X| «TX³Ä«zż z Mº X´ « N|ºŶ TJ zX³JTX T X 5X³¦ªJӃX

Verständnis von Behinderung, Wechselwirkung und Barrieren ständigen Veränderungen 

unterworfen sind. Ein Verständnis von Behinderung ist abhängig von gesellschaftlichen 

Entwicklungen. 

In Artikel 1 Satz 2 der UN-BRK ist festgehalten, wer als Mensch mit Behinderung anzusehen 

ist. Danach sind dies Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 

an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.  

Behinderte Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Um ihnen ein gleichberechtigtes und 

selbstverständliches Leben mitten unter uns einzuräumen, bedarf es erheblicher  

Anstrengungen, Bemühungen und Hilfen.  

Mit dem lokalen Teilhabeplan wendet sich die Stadt Brandenburg an der Havel an alle von 

Behinderung bedrohten, behinderten, schwerbehinderten und mehrfachbehinderten 

Menschen.  

Nach § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) sind Menschen behindert, 

wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
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abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 

Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

Unter einer Mehrfachbehinderung ist das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer 

Behinderungstypen, z. B. das gemeinsame Vorliegen einer Körperbehinderung und einer 

kognitiven (geistigen) Behinderung zu verstehen.  

Die UN-BRK unterscheidet nicht zwischen behindert und schwerbehindert. Sie gilt für alle 

Menschen mit Behinderung oder Einschränkung.  

Dazu wurde bereits im April 2003 in der Stadt Brandenburg an der Havel die Grundlage für 

alle weiteren Entscheidungen und Entwicklungen auf dem Weg zu einer inklusiven 

Stadtgesellschaft gelegt: 

ſ& X ?ºJTºÆX³³T«XºX«ÆX³´JªªӃÄ«z TX³ ?ºJTº #³J«TX«MÄ³z J« TX³ ,JÆXӃ |Jº  «  |³X³ ? ºÊÄ«z

am 30.04.2003 dem Beitritt der Erklärung von Barcelona vom 24.03.1995 zugestimmt. Mit 

diesem Beschluss Nr. 140/2003 hat sich die Stadt Brandenburg an der Havel verpflichtet, in 

den nächsten Jahren auf die Gleichstellung behinderter Menschen gemäß dem 

Bundesgleichstellungsgesetz und dem § 4 Brandenburgischen 

Behindertengleichstellungsgesetz | «ÊÄÇ ³¦X«Ÿż 

Auf dieser Grundlage ÇÄ³TX« T X MX« Ä«ºX³ ſE« TX³ .«ºXz³Jº «zur Inklusion Ɖ Wir fangen 

nicht bei ſNullż J«ż JÄZzXZ |³ºX« («ºÇ N¦ӃÄ«zX« X³ZӃz³X N| zX´ºJӃºXºŸ 

Um weiterhin  eine inklusive Stadtentwicklung zu gestalten, die allen eine volle Teilhabe 

ermöglicht, führte diese Entwicklung zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Brandenburg an der Havel am 30.04.2014: 

Ž& X ?ºJTºÆX³³T«XºX«ÆX³´JªªӁÄ«z MX´N|Ӂ X¸º TJ´ ;ӁJ«Ä«z´¦«ÊX°º ÊÄ³ (³´ºXӁӁÄ«z des lokalen 
Teilhabeplanes der Stadt Brandenburg an der Havel gemäß der Anlage. 

Die SVV nimmt die Stellungnahme des Beirates für Menschen mit  Behinderung zur Kenntnis und 
erachtet es ebenso wie dieser als notwendig , personelle und finanzielle Ressourcen für die 
Erstellung des lokalen Teilhabeplanes bereitzustellen. 

Die Verwaltung wird aufgefordert, spätestens mit dem Haushalt 2015 für einen Zeitraum von 18 
Monaten eine Personalstelle und bis dahin zu ermittelnden  Sachkosten für externe Unterstützung 
zur Erarbeitung des Teilhabeplanes bereitzustellen.ź 

Der lokale Teilhabeplan sollte unter breiter Beteiligung des Beirates der Menschen mit 

Behinderungen, der Ausschüsse der SVV und anderer Sachkundiger entstehen. Die Bildung 

von Arbeitsgruppen insbesondere zu den folgenden Schwerpunkten wurde empfohlen: 

- Barrierefreiheit -Mobilität -Wohnen/Wohnumfeld  

- Bildung 

- Arbeit und Beschäftigung 

- Soziale Sicherheit-Gesundheit und Pflege  

- Freizeit-Sport-Kultur -Tourismus 

Lokaler Teilhabeplan Ɖ was ist das und was ist zu tun? 

Im lokalen Teilhabeplan will die Stadt Brandenburg an der Havel den Bürgerinnen und 

Bürgern darlegen, mit welchen Vorschlägen, Maßnahmen und Angeboten sie zur 

Verwirklichung von Selbstbestimmung und Chancengleichheit behinderter Menschen 

beitragen will.  
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Dazu gehört, dass Barriere-Freiheiten  für behinderte Menschen geschaffen werden; z. B.:   

- keine Treppen und Absätze für Rollstuhlfahrer 

- barrierefreies Wohnen ohne Stolperfallen, breite Türen 

- Lesehilfen für Sehbehinderte und Blinde  

- Gebärdensprache für Gehörlose 

- Leichte Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten   

- Mitsprache und Mitbestimmung  

- barrierefreier öffentlicher  Personennahverkehr (Bus, Straßenbahn) 

 
Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Es ist das erklärte 

Ziel, ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schützen und zu gewährleisten und ihre 

Würde zu respektieren.  Verwirklichung und Sicherung der selbstbestimmten Teilhabe der 

Menschen mit Behinderungen sind ohne Barrieren auszugestalten. Sie erhalten die 

erforderlichen Hilfen, um selbstbestimmt entscheiden zu können. 

&X³ AX Ӄ|JMX°ӃJ« ´ӃӃ JÄN| TJMX  |XӃZX«ŵ T X ſ#J³³ X³X  « TX« 1 °ZX«ż TX³ ( «Ç|«X³´N|JZº

abzubauen und die Toleranz für alle Menschen, unabhängig davon ob mit oder ohne 

Behinderung, zu erfahren und das Anderssein zu akzeptieren.   

Mit de m nunmehr vorliegenden Teilhabeplan der Stadt Brandenburg an der Havel wird 
aufgezeigt und nachprüfbar dokumentiert, WAS in WELCHEM Zeitraum und WO  zu ändern 
oder umzugestalten ist.  

3.2  Organisation des Prozesses - Arbeitsgruppen und Steuerungs-

gruppe 

Mit der Auftaktveranstaltung am 21. Januar 2015 zur Erarbeitung eines lokalen 

Teilhabeplanes formierten sich folgende fünf Arbeitsgruppen: 

- AG 1 Ɖ Barrierefreiheit Ɖ Mobilität Ɖ Wohnen Ɖ Wohnumfeld  

- AG 2 Ɖ Bildung und Sport 

- AG 3 Ɖ Arbeit und Beschäftigung 

- AG 4 Ɖ Soziale Sicherheit Ɖ Gesundheit und Pflege 

- AG 5 Ɖ Freizeit Ɖ Tourismus Ɖ Kultur  

In allen Arbeitsgruppen arbeiteten der Beirat für Menschen mit Behinderung und Menschen 

mit Behinderungen aktiv mit. Nach dem Grund´JºÊ ſ6 N|º´ MX³ Ä«´ |«X Ä«´ż M³JN|ºX« T X

behinderten Menschen Anregungen und Überlegungen ein. Bei Bedarf standen 

Gebärdendolmetscher/innen zur Verfügung. 

3.2.1  Steuerungsgruppe 

Mitglieder  

Dr. Wolfgang Erlebach  Projektleiter, Beigeordneter für Soziales, Gesundheit, 
 Jugend und Kultur 

Karin Kuntke / Sybille Kluge Beirat für Menschen mit Behinderung  

Katrin Tietz Behindertenbeauftragte, Stadt Brandenburg an der Havel 



14 

 

Matthias Pietschmann  Vorsitzender Ausschuss für Gesundheit, Soziales und 
 Seniorenfragen 

Leiter der Arbeitsgruppen 1 - 5: Werner  Jumpertz (AG1) 
 Christina Behrendt  (AG2) 
 Guido Arndt  (AG3)
 Barbara Weigel  (AG4)
 Thomas Krüger  (AG5) 

Seit April 2016 wurde die Erstellung eines lokalen Teilhabeplanes wissenschaftlich begleitet. 

Dafür stand der Bildungsexperte Wilfried W. Steinert zur Verfügung.  

Da die Erarbeitung des Teilhabeplans unter breiter Beteiligung von Bürgerschaft und 

insbesondere des Beirates der Menschen mit Behinderungen erfolgen sollte, fand am 21. 

Januar 2015 als Auftakt eine öffentliche Teilhabekonferenz statt. Hier trafen sich Verwaltung, 

Politik, Wirtschaft, Verbände, Selbsthilfegruppen, behinderte und schwerbehinderte 

Menschen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel, 

um über den Teilhabeplan und seine Inhalte zu beraten. Man verständigte sich zu den 

Interessen und Belangen der  Betroffenen und es konstituierten sich die oben genannten fünf 

Arbeitsgruppen. 

Die Steuerungsgruppe koordinierte die Arbeit der fünf A rbeitsgruppen bei der Erstellung des 

Teilhabeplanes. Sie traf sich insgesamt zu acht Sitzungen, um sich zu Strukturvorschlägen, 

inhaltlichen und organisatorischen Fragen zu verständigen.  

Zur einheitlichen Bearbeitung und Dokumentation wurden allgemeine Festlegungen 

vereinbart. Im Zusammenspiel mit den Arbeitsgruppen verständigte man sich zum 

ſ*³JzXMzX« ÊÄ³ (³´ºXӃӃÄ«z X «X´ Ӄ¦JӃX« AX Ӄ|JMX°ӃJ«X´ TXr Stadt Brandenburg an der Havel 

Z ³ 5X«´N|X« ª º #X| «TX³Ä«zż | «´ N|ºӃ N| TX³  «|JӃºӃ N|X« *³JzX´ºXӃӃÄ«zX«ŵ TX´  «zXMº´

der Hilfe zum Ausfüllen, der Höhe der Auflage, der Frage der Verteilung und der 

anschließenden Auswertung. Weitere Arbeitsschritte wurden jeweils nach den 

Einschätzungen des Arbeitsstandes aus den einzelnen Arbeitsgruppen erörtert und den 

Erkenntnissen angepasst. Neben den vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen regten die 

Beteiligten für die Zukunft an, ein ständiges Begleitgremium einzurichten. Es soll die 

Umsetzung der Maßnahmen des Teilhabeplans begleiten, kontrollieren und sichern. 

Außerdem sollen Vorschläge für seine Weiterentwicklung erarbeitet werden. Über den Stand 

der Umsetzung sollte regelmäßig gegenüber der SVV berichtet werden.   

3.2.2  Arbeitsgruppe  1: Barrieref reiheit Ɖ Mobilität Ɖ Wohnen Ɖ Wohnumfeld  

Mitglieder:  14 

Teilnehmende und Sitzungsstatistik 

Neben den Betroffenen, deren Betreuern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung waren auch 

die Geschäftsführer der größten Wohnungsunternehmen und des kommunalen ÖPNV-

Unternehmens vertreten. So konnte ein direkter Austausch von Hinweisen und Informationen 

erfolgen. Das gegenseitige Verständnis wurde so erheblich erweitert. 

Die Arbeitsgruppe traf sich zu 10 Sitzungen mit durchschnittlich 14 Teilnehmern. Darüber 

hinaus führte sie einen Stadtrundgang mit reger Teilnahme von Mitgliedern und Gästen durch. 
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Themen Ɖ Schwerpunkte Ɖ Resultate  

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum  

Der Beirat für Menschen mit Behinderung hat sich als ursprünglicher Zusammenschluss 

Betroffener du rch das engagierte und kompetente Wirken seiner Mitglieder einen Status 

erarbeitet, der es ihm ermöglicht, die Interessen der Menschen mit Behinderungen in die 

Arbeit der (Stadt-)Verwaltung einfließen zu lassen. Das Wirken des Beirates der Menschen 

mit Behinderungen hat maßgeblich dazu beigetragen, dass bei der Erarbeitung des 

Teilhabeplań « N|º MX  ſ6ÄӃӃż J«gefangen werden musste, sondern auf einer breiten Basis 

des bereits Vorhandenen anknüpft werden konnte.  

Deutlichen Nachholbedarf gibt es im Altbestand.  Hier fehlt gegenwärtig häufig das Geld. Im 

Rahmen der vorhandenen Budgets wird aber immer wieder versucht, die an die Verwaltung 

herangetragenen Kritikpunkte abzuarbeiten. Im Bereich der Mobilität decken sich die 

Bedürfnisse der Rollstuhlfahrer teilwe ise mit den Erfordernissen, die aus der demografischen 

Entwicklung in der Gesamtbevölkerung erwachsen. Die steigende Zahl der Senioren 

unterstützt die Bedeutung des Abbaus von Barrieren im öffentlichen Raum. 

Wohnen  

Die Ausführungen zur Unterstützung der Anliegen der Rollstuhlfahrer durch die steigende 

Zahl der Senioren gelten auch für den Bereich Wohnen.  

Insgesamt bemühen sich die Wohnungsunternehmen nachhaltig darum, an sie 

herangetragene Wohnwünsche von Menschen mit Behinderungen abzudecken, und es 

werden immer wieder individuelle Lösungen gefunden. Dem Grundanliegen der UN-BRK, 

dass den Betroffenen nicht nur kein stationäres Wohnen (in Heimen) aufgezwungen, sondern 

ein selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht werden soll, kann dabei gegenwärtig häufig nur mit 

der Einschränkung erfüllt werden, dass die Bereitschaft zum Umzug in andere Ortsteile 

gegeben sein muss. Der Verbleib im angestammten Kiez kann häufig nicht ermöglicht werden, 

da die Wohnungsunternehmen über weitgehend behindertengerechte Wohnungen nur in 

einzelnen Objekten Ɖ zumeist im Bereich von Neubauten - verfügen. Deshalb ist es wichtig, 

dass die einschlägigen Förderprogramme nicht nur auf den Bereich der Neubauten abstellen, 

sondern Fördermittel gerade auch für individuelle Lösungen im Bestand einsetzbar werden. 

Den Betroffenen ist es besonders wichtig, in ihrem Kiez zu bleiben, was vermutlich auch mit 

den Möglichkeiten der  Pflege durch Familienangehörige zusammenhängt. So nimmt man 

zurzeit häufig Abstriche bei der Barrierefreiheit hin, um nicht umziehen zu müssen. 

Im Laufe der Arbeiten an diesem Teilhabeplan musste jedoch auch die Aussage zur 

grundsätzlichen Verfügbarkeit von Wohnraum relativiert werden.  Auch in unserer Stadt 

verschärfte sich der Druck auf den Wohnungsmarkt deutlich. Barrierefreier Wohnraum ist 

knapp, gleichzeitig bleibt der Leerstand in anderen Segmenten hoch. Hier bleibt zu prüfen, ob 

trotz Zwang zum Rückbau auch Geschosswohnungsneubau erfolgen muss. 

Wünschenswert wäre die Abgabe einer Selbstverpflichtung der Wohnungsunternehmen, 

bezahlbaren Wohnraum in einem bedarfsgerechten Umfang vorzuhalten.  

Einen deutlichen Konflikt gibt es auch zwischen der Herstellung der Barrierefreiheit und den 

Anforderungen des Denkmalschutzes. Insbesondere im Bereich der historischen Innenstadt 

wird der behindertengerechte Umbau der Bestandsobjekte erheblich eingeschränkt. 
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Insgesamt muss die Zielstellung der Wohnungsunternehmen daher gegenwärtig zumeist 

TJ³JÄZ JÄ´zX³ N|ºXº ´X «ŵ TX« F|«Ä«z´MX´ºJ«T ſMJ³³ X³XJ³ªż ÊÄ zX´ºJӃºX«Ÿ  ÄN| Ä«T

insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Wohnraum bezahlbar gehalten werden muss.  

Festgestellt wurde ebenfalls, dass die Barrierefreiheit häufig auch im Bereich der 

medizinischen Einrichtungen nur unzureichend gewährleistet ist.  

Kritik gibt es ebenfalls im Bereich der Neubauten hinsichtlich der Berücksichtigung der 

Belange der Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen. Häufig fehlen Leitsysteme für Blinde 

oder auch klar abgesetzte Treppenstufen. Leider fehlen auch im Bereich der 

Gesundheitseinrichtungen oft die Beschriftungen in Blindenschrift und Piktogramme an und 

in den Gebäuden. 

Zu verbessern ist auch die Transparenz des Wohnungsangebots für Wohnungssuchende. 

Gerade auch für potenzielle Zuzügler. Sinnvoll wäre eine durch die großen 

Wohnungsunternehmen gemeinsam bediente Suchmaschine. 

Öffentlicher Personenn ahverkehr (ÖPNV) 

Über die bei allen Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe bestehende Möglichkeit, die Busse für 

den Einstieg von Rollstuhlfahrern abzusenken, wird den Grundansprüchen an Mobilität 

insoweit überwiegend genügt. Kritisiert wird gelegentlich die praktische Umsetzung. 

In den Fahrzeugen wurden auch bereits Sitzreihen ausgebaut, um die nötigen Räume zu 

schaffen. Eine Herausforderung stellt es dar, immer die notwendigen Kapazitäten 

bereitzustellen, da aufgrund der demografischen Entwicklung auch die Zahl der Rollatoren 

erheblich ansteigt. 

Im Bereich der Straßenbahnen wurde zwar durch den Umbau oder die Anschaffung 

zXM³JÄN|ºX³ ſ«XÄX³ż Fahrzeuge viel erreicht, es gibt aber noch Defizite, die sich zumeist aus 

den unterschiedlichen Fahrzeugtypen und insbesondere deren unterschiedlichen 

Höhenprofil en ergeben. So wird angestrebt, die Haltestellen auf dem Görden baulich 

anzupassen. Die Haltestelle Fachhochschule bzw. jetzt Technische Hochschule wurde von 

den Vertretern des Verkehrsunternehmens und den Rollstuhlfahrern übereinstimmend als 

besonders problematisch eingeschätzt.  

Im Laufe des Erarbeitungsprozesses des Teilhabeplans ergab sich die Möglichkeit, Mittel des 

aufgelegten Förderprogramms des Kommunalinvestitionsfördergesetzes für den Ausbau 

dieser Haltestelle zu reservieren. Er wird gegenwärtig realisiert. Mittel für den Umbau der 

Haltestellen am Görden sind im Wirtschaftsplan der Verkehrsbetriebe eingestellt.  

Im Bereich der kognitiven Einschränkung bei der Nutzung des ÖPNV ist die Branche 

insgesamt über das Niveau der Grundlagenarbeit an persönlicher Hilfestellung nicht hinaus. 

Die Stadt setzt jedoch seit einigen Jahren einen Begleitservice ein. 

Wenn auch bereits ein befriedigender Stand im Bereich des ÖPNV erreicht ist, bleibt im 

Hinblick auf die gesetzlich bis 2022 geforderte vollständige Barrierefreiheit viel zu tun.  

Spezifisches 

Die  AG führte einen Stadtrundgang durch. Daran nahmen Mitglieder und zahlreiche Gäste 

teil. Nichtbehinderte ¦««ºX« TJMX  X«º´°³XN|X«T TXª ?JºÊ ſ#Xº³ZZX«|X º ´N|JZZº

#Xº³ZZX«|X ºż TX« ?º³J¸X«³JÄª  ª >ӃӃ´ºÄ|Ӄ TX³ ª º ´ ªÄӃ X³ºX³ ?X|MX| «TX³Ä«z X³ӃXMX«Ÿ
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Der Rundgang führte vom Verwaltungszentrum Altstadt zum Einkaufcenter in der Neustadt, 

also entlang einer zentralen Achse des öffentlichen Straßenraumes. 

Die Aktion unterstrich die Forderung, dass vergleichbare Sensibilisierungskampagnen mit 

einer möglichst breiten Beteiligung von  Mitarbeitern der einschlägigen Fachverwaltung und 

auch häufig eingesetzten externen Planern, regelmäßig durchgeführt werden sollten.  

3.2.3  Arbeitsgruppe 2 : Bildung und Sport   

Mitglieder:   11 

Themen Ɖ Schwerpunkte Ɖ Resultate  

Nach Einigung auf die Themen  

- vorschulische Bildung / Frühförderung / Kita;  

- Schule / gemeinsamer Unterricht / sonderpädagogischer Unterricht;  

- lebenslanges Lernen/Aus- und Weiterbildung;  

- Sport und Vereine (mit barrierefreien Turnhallen, Stadtsportbund: Sensibilisierung der 

Trainer) sowie  

- #XÇÄ´´º´X «´M ӃTÄ«z ÊÄª A|XªJ ſ.«¦ӃÄ´ «ż  ª ? ««X TX³ C6-BRK  

sollten eine Analyse den Ist-Stand und Visionen das Machbare aufzeigen. Der 

Erfahrungsbericht eines Brandenburger Bürgers mit Behinderung wurde für alle zum 

Paradebeispiel, wie Sport dabei helfen kann, zurück ins Leben zu finden. In diesem 

Zusammenhang kamen die Fragen auf:  

- Wie barrierefrei sind die Sportstätten ? 

- Wie qualifiziert sind die Übungsleiter bzw. wie können sie sich auf Menschen mit 

Behinderungen einstellen?  

In den jeweiligen Zusammenfassungen zum Arbeitsstand und den Diskussionen zu den 

einzelnen Angelegenheiten konnten viele Fragen geklärt werden; entsprechende Maßnahmen 

für den Bereich Sport wurden aus den Erkenntnissen abgeleitet. Nach Bündelung aller Kräfte 

(Kinder- und Jugendärztin, Frühförder- und Beratungszentrum, Freizeitzentrum, 

Volkshochschule) gelang es, auch Maßnahmen und Entwicklungsbedarfe im Bildungsbereich 

aufzulisten und zu entwickeln.  

Teilnehmende und Sitzungsstatistik 

Die Arbeitsgruppe Schule und Sport fand sich zu insgesamt 8 Arbeitstreffen zusammen. Im 

Durchschnitt waren 10 Teilnehmer anwesend, die sich zu den aktuellen Aufgaben 

positionierten. Man verständigte sich zu den unterschiedlichen Fragen durch Einbeziehung 

von Fachkräften aus der Verwaltung, die ebenfalls an den Arbeitstagungen teilnahmen; zwei 

der Verwaltungsfachkräfte arbeiteten regelmäßig mit.  

Spezifisches 

Die AG Bildung und Sport erarbeitete einen Fragebogen speziell für Kitas sowie Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen nach der Vorlage der Uni Siegen. Es war schwierig, Mitwirkende , 

die selbst betroffen sind, für die Arbeitsgruppe zu gewinnen, z. B. auch betroffene Eltern 

einzubeziehen. Aus diesem Grund wurde das Thema der Teilhabe auch in Eltern- bzw. 

Schulkonferenzen an einer Förderschule eingebracht.  
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3.2.4  Arbeitsgruppe 3 : Arbeit und Beschäftigung  

Mitglieder:  11 

Themen Ɖ Schwerpunkte Ɖ Resultate 

Die AG 3 hatte das Ziel, den Stand der Integration von Menschen mit Behinderung in den 

Arbeits-bzw. Beschäftigungsprozess in der Stadt Brandenburg an der Havel zu untersuchen 

und Vorschläge für Maßnahmen zur Teilhabe zu erarbeiten. Bereits zu Beginn des Prozesses 

wurde klar, dass Unternehmen der Stadt bzw. mit städtischem Anteil künftig in diesem 

Prozess eine Vorbildrolle spielen sollten. Die Teilnehmer aus dem Bereich  Lebenshilfe e. V. 

und vom Beirat für Menschen mit Behinderung wiesen darauf hin, dass es zum Einen Grenzen 

der Integration in den Arbeitsprozess gibt und zum Anderen die Menschen in betreuten 

Einrichtungen mit dem Ziel betreut werden, sie später in den normalen Arbeitsalltag 

integrieren zu können. Im Ergebnis der ersten Beratung hat die AG Fragen und 

Problemstellungen zu den Bereichen Arbeit und Beschäftigung formuliert.  

Für den Bereich Arbeit gab es Fragen zu folgenden Themen: 

- Praktikumsplätze in der Wirtschaft  

- Sensibilisierung der Arbeitgeber  

- Beratung der Arbeitgeber  

- Wie kann die Stadt bei der Einrichtung von angemessenen Arbeitsplätzen für 

Menschen mit Behinderungen unterstützen?  

- stärkere Einbindung des Integrationsfachdienstes  

- Beschäftigungspotenziale in städtischen Unternehmen prüfen  

- Unterstützung durch  Arbeitsagentur oder Jobcenter, um bürokratische Hürden beim 

Arbeitgeber abzubauen  

- Dialog mit lokalen Arbeitgebern 

- Öffentlichkeit  für  den Bereich Arbeit schaffen 

Im Rahmen der Beschäftigung sind folgende Schwerpunkte genannt worden: 

- Gibt es genug Plätze in den Werkstätten? 

- Sind Integrationsplätze oder Projekte ausreichend vorhanden?  

- Was passiert mit den Menschen, die nicht wirtschaftlich leistungsfähig sind?  

- Gibt es ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten für nicht erwerbsfähige Menschen 

und wie sieht deren Finanzierung aus?  

- Werkstatt kontra Arbeitsmarkt  

- Haben nicht erwerbsfähige Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der 

Werkstätten? 

- Werkstatt -> 1. Arbeitsmarkt -> Werkstatt  

In den Beratungen wurde in der AG überlegt, durch Werbekampagnen in  den Unternehmen 

und in der Öffentlichkeit auf die Belange der Menschen mit Behinderung aufmerksam zu 

machen. Damit könnten Berührungspunkte zwischen Behinderten und Nichtbehinderten 

geschaffen, Hindernisse abgebaut und Blockaden beseitigt werden.   
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Die AG 3 sieht aus ihrer Sicht zwei wesentliche Punkte als notwendig zur Umsetzung einer 

Teilhabe an: 

- das Schaffen von Transparenz zu den Begriffen Teilhabe und Inklusion über die 

Einrichtung von Beratungsstellen, das Erstellen von Broschüren und entsprechende 

Werbung und Aufklärungsaktionen; 

- die Schaffung und Pflege eines entsprechenden Netzwerkes in der Gesellschaft als 

Anlaufstelle für behinderte Menschen, die versicherungspflichtig arbeiten wollen und 

können, sowie für Unternehmen; 

- Es wird überlegt, vorhandene Netzwerke und Förderprogramme daraufhin zu prüfen, 

ob sie nicht Bestandteil sein und Funktionen übernehmen könnten - Beispiel ist die 

Wirtschaftsregion Westbrandenburg.  

Teilnehmende und Sitzungsstatistik 

In der AG waren ursprünglich 15 Personen angemeldet. Kritisch angemerkt werden muss, 

dass es bedingt durch die vorhandene Arbeitsbelastung der Mitglieder der AG und andere 

Umstände nicht immer zu einer vollen Teilnahme aller Mitglieder an den Sitzungen der AG 

kam. Durchschnittlich nahmen 5 bis 8 Mitglieder an den Sitzungen teil. Im Ergebnis gab es 

jedoch durch den Mail-Verteiler eine Beteiligung und Einbeziehung aller Mitglieder. Die 

Sitzungen fanden in unterschiedlichen Abständen statt. Regelmäßig erfolgte die Auswertung 

der Steuerungsgruppensitzungen.  

Spezifisches 

Die Arbeitsgruppe 3 ist der Auffassung, dass mit der Erarbeitung eines Planwerkes 

ſAX Ӄ|JMX°ӃJ«ż «Ä³ TX³ X³´ºX ?N|³ ºº JÄZ TXª FXz X «X³  « TX« «○N|´ºX« 0J|³X« J«´ºX|X«TX«

gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gegangen wird. Die Arbeit sollte in Gestalt eines 

Koordinierungskreises, der zweimal jährlich zusammentritt, weiter geführt werden. Grundlage 

für den Koordinierungskreis könnte die Steuerungsgruppe sein, wobei in dem 

Koordinierungskreis Vertreter des gesamten gesellschaftlichen Lebens der Stadt Brandenburg 

an der Havel präsent sein müssten. Die Ermöglichung der Teilhabe am Leben ist eine ständige 

Aufgabe mit wiederkehrenden und neuen Anforderungen.  

3.2.5  Arbeitsgruppe 4 : Soziale Sicherheit Ɖ Gesundheit und Pflege 

Mitglieder : 14 

Themen Ɖ Schwerpunkte Ɖ Resultate 

Viele Artikel der UN-BRK nehmen Bezug auf Recht, Freiheit sowie soziale und finanzielle 

Sicherheit. Sie fordern gleichberechtigte Anerkennung und Teilhabe unter Wahrung der 

Menschenrechte. Die UN-BRK fordert für jeden Menschen mit Behinderung die vollständige 

und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Artikel 25 der UN-BRK erklärt, 

dass niemand aufgrund seiner Behinderung einen schlechteren Zugang zur 

Gesundheitsversorgung haben darf als Menschen ohne Behinderung. 

Die Arbeitsgruppe trug Aussagen zu Bedarfen, Notwendigkeiten und Forderungen zusammen 

und kategorisierte diese Aussagen anschließend in Bezug auf Finanzen, Pflege und 

Gesundheit, Kommunikation und Sprache, Barrierefreiheit, Aufklärung und Wissen sowie 

sozialpolitisches Handeln, Rechtslagen und Verordnungen. Es galt, die Darlegungen zu 

beschreiben, zu erklären und als Ziel zu formulieren. In den Aussprachen erfolgte ein 
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Austausch über Hinweise und Anregungen, um konkrete Maßnahmen davon ableiten zu 

können.  

Insgesamt war es eine entspannte Arbeitsatmosphäre, die Arbeitsgruppe war zufrieden mit 

ihren Arbeitsergebnissen.  

Teilnehmende und Sitzungsstatistik 

Die Arbeitsgruppe Soziale Sicherheit und Pflege traf sich im Zeitraum Februar 2015 Ɖ 

Oktober 2016 zu 8 Arbeitstreffen. Die AG -Teilnehmer blieben von Anfang an eine stabile 

Gruppe. Von den aufgeführten 14 Teilnehmern nahmen im Durchschnitt 10 Teilnehmer an 

den AG-Treffen teil.  

Es waren immer die Vertreter für die Zielgruppen der blinden und sehbehinderten Menschen, 

gehörlosen Menschen, Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit 

körperlichen Beeinträchtigungen vertreten. Die Gebärdendolmetscher waren immer dabei. 

Zur Gruppe gehörten weiterhin Vertreter aus der Sozialverwaltung der Stadt, vom 

diakonischen Träger sozialer Dienste sowie vom Behindertenverband und Beirat für 

Menschen mit Behinderung der Stadt Brandenburg an der Havel. 

Spezifisches 

In den ersten Treffen verständigten sich die Gruppenmitglieder über die Zielrichtung und den 

Auftrag. Gleichzeitig erhielten sie Unterlagen und Arbeitsmaterialien, insbesondere die Artikel 

aus der UN-BRK zum Themenfeld.  

Was benötigen Menschen mit Handicap in der Stadt Brandenburg an der Havel? 

Diese Frage beantwortete die AG im Brainstorming. Dazu kamen 39 Aussagen zusammen. 

Diese wurden im zweiten Schritt geordnet und Dopplungen herausgenommen. Übrig blieben 

29 Aussagen, aus denen Ziele abgeleitet wurden. 

In der Arbeitsgruppe gab es oft lange Diskussionen, die durch Beispiele aus dem persönlichen 

Erleben belegt wurden.  

In Vorbereitung auf das jeweils nächste Arbeitsgruppentreffen wurden im Vorfeld Unterlagen, 

Statistiken usw. verteilt und generell der Auftrag gegeben, sich mit zwei Zielperspektiven aus 

unserem Zielkatalog zu befassen. 

Durch diesen intensiven Prozess gelang es, sechs Ziele zu formulieren und daraus 

entsprechende Maßnahmen abzuleiten.  

3.2.6  Arbeitsgruppe 5 : Freizeit Ɖ Tourismus Ɖ Kultur  

Mitgliede r: 10 

Themen Ɖ Schwerpunkte - Resultate 

Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich hauptsächlich mit der Frage, wie in den Bereichen Freizeit, 

Tourismus und Kultur das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung  zu gestalten ist. 

Sie befassten sich u. a. mit der Aufgabe, wie jede kulturelle Veranstaltung, besondere Anlässe und 

alle Feste zur vollen Teilhabe für Alle werden können.  
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Eine weitere Beachtung fand die touristische und kulturelle Entwicklung der Stadt Brandenburg an 

der Havel, wonach die Teilhabe aller Menschen dabei im Blick sein und berücksichtigt werden 

muss.  

Auch im Einzelhandel gab es Herausforderungen, die durch die Arbeitsgruppe zu berücksichtigen 

waren.  

Die Schwerpunkte der Arbeit waren gezeichnet von: 

- Sensibilisierung 

- Information und  

- Austausch von best-practice Beispielen und Ideen. 

Als Kernbotschaft kann aus der Arbeitsgruppe mitgegeben werden, dass die allergrößte Priorität 

der zielgruppengerechten Kommunikation und Informationsvermittlung gilt . Des Weiteren sollten 

in der Kultur und Freizeitlandschaft der Stadt Brandenburg an der Havel zielgerichtet Angebote 

herausgefiltert werden, die in besonderer Weise die Teilhabe am kulturellen Leben stärken und für 

einen Besuch empfehlenswert sind. Erst in dritter Rangfolge müssen vorhandene bauliche 

Barrieren reduziert werden, damit das Ziel einer möglichst uneingeschränkten Teilhabe am 

öffentlichen Leben auch für den Kulturbereich Geltung erlangt. 

Teilnehmende und Sitzungsstatistik 

Für eine regelmäßige Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Kultur und Freizeit hatten sich 9 Personen 

angemeldet. Während des Projektverlaufes durchgeführte Arbeitsgruppensitzungen wurden von 

ca. vier bis acht Personen besucht. Insgesamt erfreulich war, dass von Seiten der Betroffenen 

kontinuierlic h eine Bürgerin mitwirkte und darüber hinaus häufig zwei weitere Mitbürger an den 

Sitzungen teilnahmen. Ebenfalls kontinuierlich beteiligten sich Mitarbeiter sozialer Träger wie 

LAFIM und Lebenshilfe. Die Anbieterseite bzw. Beteiligung von Kultur und Bildungsträgern wurde 

durch die Fouqué-Bibliothek sichergestellt wie auch das städtische Museum, das Brandenburger 

Theater oder durch die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel. Die 

Leitung der Arbeitsgruppensitzungen wurde durch den Leiter der Kulturverwaltung sichergestellt.  

Die Arbeitsgruppe Kultur und Freizeit traf sich im Laufe des Prozesses insgesamt 11 Mal. Davon 
fand ein Arbeitsbesuch im Brandenburger Theater statt sowie zwei Redaktionssitzungen für die 
Zuarbeiten zur Erstellung des lokalen Teilhabeplans. 

Spezifisches 

Barrierefreie Kommunikation  

Betroffene fordern den Ausbau der Informationsdienstleistungen für Menschen mit 

Behinderungen durch lokale Medienbetreiber. Es darf durchaus von einer Erwartungshaltung 

gesprochen werden, dass Anbieter von Nachrichten-Internetportalen, Lokalzeitungen oder 

Stadtfernsehsender ihre technischen Möglichkeiten nutzen, um ihrerseits Kunden an ihr Medium 

zu binden, die von einer besonders aufgearbeiteten bzw. präsentierten Informationsdienstleistung 

abhängig sind. Das reicht bspw. von gesonderten Veranstaltungshinweisen in einem barrierefreien 

Format in Zeitung und Fernsehen, über barrierefreie Internetservices bis hin zum Ausbau von 

Informationen in Gebärdensprache und Textform bei lokalen und regionalen Fernsehkanälen. Von 

der Stadt Brandenburg an der Havel wird wiederum die konsequente Umsetzung einer 

barrierefreien Informationspolitik gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Vorrangig 

davon betroffen wäre ein barrierefreier Internetauftritt der Stadt Brandenburg an der Havel, über 

den auch im Bereich Kultur und Freizeitgestaltung alle Informationen barrierefrei bereitgestellt 

werden. 
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Barrierefreie Freizeit und Kulturangebote  

Von kulturellen Leistungsträgern wird der Ausbau von Veranstaltungsangeboten für Menschen 

mit Behinderungen gefordert. Beispielsweise sollten Theateraufführungen über 

Assistenzleistungen auch für Menschen mit Behinderung attraktiv werden. Das beginnt bei 

Gebärdendolmetschen, geht weiter über Audiodeskription bis hin zur Bereitstellung von Unter - 

bzw. Obertexten für Betroffene mit Hörst örungen. Bundesweit steigen Angebote für Gehörlose, 

an Konzerten und Musikangeboten teilzuhaben. Sehbehinderte Menschen fordern 

Assistenzsysteme für den Besuch von Kinovorstellungen oder Theateraufführungen. Neben 

inklusiven Veranstaltungsangeboten können durchaus auch zielgruppenspezifische Angebote die 

Freizeitqualität von Menschen mit Behinderungen verbessern. Empfohlen wird dafür eine engere 

Abstimmung bei der Programmentwicklung mit sozialen Einrichtungen oder Trägern von 

Werkstätten und Arbeitsstätten  für Menschen mit Behinderung. 

Barrierefreie Erreichbarkeit von Kultureinrichtungen  

Als Abschluss der Schwerpunktbeschreibung wurden viele Hinweise zur Verbesserung der 

barrierefreien Mobilität gegeben. Wichtig dabei ist der weitere Abbau von Barrieren inn erhalb 

einer Einrichtung, ebenso wichtig ist die Erreichbarkeit der Einrichtung auf barrierefreien Wegen. 

So gibt es immer noch Einrichtungen, die nur eingeschränkt barrierefrei sind, wodurch die Teilhabe 

am kulturellen Leben schwierig ist. Bedingt durch die Bauhistorie und durch Anforderungen des 

Denkmalschutzes trifft dies bspw. in öffentlich zugänglichen Bereichen in den großen Kirchen und 

im Dom zu. Auch kommunal bezuschusste Einrichtungen wie der Fontane Klub, das Haus der 

Offiziere, die Galerie Sonnensegel, die Musikschule oder das Industriemuseum weisen zum Teil 

unüberwindbare Mobilitätsbarrieren auf. Andererseits verfügt bspw. das Brandenburger Theater 

über geringere Mobilitätshürden, als Betroffene vermutet hätten. Dieses Beispiel zeigt, dass die 

Informationsvermittlung und Orientierungshilfe innerhalb einer Einrichtung verbessert werden 

muss, ohne dafür enorme Investitionen stemmen zu müssen. 

3.3  Methodik  des Arbeitsprozesses zur Entwicklung des Teilhabeplans 

Die Arbeitsgruppen nutzten unterschiedliche Arbeitsinstrumente und -methoden, um für ihren 

Wirkungskreis Probleme und Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln. So wurden in einer anonymen 

Fragebogenaktion Menschen mit Behinderungen zu ihrer Lebenssituation und zu Erwartungen im 

Hinblick auf die Beseitigung von Barrieren befragt.  

Eine weitere Fragebogenaktion der Arbeitsgruppe 2 (Bildung und Sport) richtete sich an 

Kindertagesstätten und Freizeiteinrichtungen. Die Arbeitsgruppen 1 (Barrierefreiheit Ɖ Mobilität Ɖ 

Wohnen Ɖ Wohnumfeld) und 3 (Arbeit und Beschäftigung) haben in Form eines Interviews mit 

einem großen Unternehmen die Situation im Bereich der Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen untersucht. Weitere Methoden waren Vor -Ort -Begehungen mit dem Schwerpunkt 

Barrierefreiheit von öffentlichen Einrichtungen z. B. im Brandenburger Theater (Arbeitsgruppe 5) 

und Vorträge von wichtigen Akteuren in den unterschiedlichen Lebensbereichen z. B. wobra, 

WBG, Verkehrsbetriebe (Arbeitsgruppe 1).  

In der Arbeitsgruppe 2 berichtete in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund ein behinderter 
Sportler von seinen Erfahrungen, wie der Sport ihm geholfen hat, sein Leben nach einer 
erworbenen Behinderung wieder zu gestalten. Er ist inzwischen für einen nationalen Wettkampf 
im Schwimmen vorgesehen.  



23 

  

28 klein- und mittelständische Unternehmen der Stadt Brandenburg an der Havel und des 

näheren Umlandes wurden mit einem Erhebungsbogen zum Thema Menschen mit Behinderungen 

durch die Arbeitsgruppe 3 befragt. 

 «JӃÉ´X« TX´ ſ.´ºż-Zustandes halfen der Arbeitsgruppe 4, den Bedarf und die Notwendigkeit 

besonderer Sachverhalte für entsprechende Forderungen abzuleiten. Im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Forschung (Masterarbeit) wurde die Freizeitgestaltung von Kindern und 

Jugendlichen mit geistiger und körperlicher Behinderung Betroffener in der Arbeitsgruppe 5  

betrachtet.  

Die Arbeitsgruppen 1 Ɖ 5 haben zwischen 5 und 11 Beratungen durchgeführt. Insgesamt trafen 

sich die Arbeitsgruppen zu 42 Sitzungen. 

4.  Statistische Daten 

Bei der Erarbeitung des Teilhabeplanes haben die Arbeitsgruppen auf diverse statistische Daten 

zurückgegriffen. Nicht für alle Lebensbereiche lagen und liegen die gewünschten Daten vor bzw. 

sind öffentlich nicht zugänglich.  Zum Teil unterscheiden sich Daten verschiedener Institutionen, 

die (scheinbar) den gleichen Sachverhalt betreffen. Dies gilt z. B. für die Zahl behinderter und 

schwerbehinderter Personen, die von den Versorgungsämtern bzw. den Statistikämtern auf 

unterschiedlichen Grundlagen erhoben werden.  

Die nachfolgende Darstellung umfasst Daten aus den Bereichen Statistik behinderter Menschen, 

ÖPNV, Kindertagesbetreuung und Schule. Diese ermöglichen ein relativ geschlossenes Bild der 

Situation in der Stadt Brandenburg an der Havel. Für andere Lebensbereiche, wie z. B. die 

Wohnsituation, kann nicht auf einen statistischen Gesamtüberblick zurückgegriffen werden. 

Gleichwohl ermöglichen die vorliegenden Einzeldaten, die Analysen von Fachleuten und 

Unternehmen sowie die subjektive Einschätzung der Menschen mit Behinderungen eine fundierte 

Diskussion und die Empfehlung von entsprechenden Maßnahmen. 

4.1  Aktuelle Datenlage zu behinderte n und schwerbehinderte n Menschen 

in der Stadt Brandenburg an der Havel  

Auf Antragstellung entscheiden die Versorgungsämter über den Grad der Behinderung und die 

Vergabe von Merkzeichen, die im Schwerbehindertenausweis eingetragen werden. Die Schwere 

einer Behinderung wird nach den Bestimmungen des SGB IX in Zehnergraden (von 20 bis 100) 

angegeben. Eine Schwerbehinderung liegt erst ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50  vor. 

Menschen mit Behinderungen können Menschen mit Schwerbehinderung ab einem GdB ab 30 

gleichgestellt werden. 

In der Stadt Brandenburg an der Havel ist in den letzten Jahren ein Anstieg der behinderten und 

schwerbehinderten Menschen zu verzeichnen. 

Es wurde auf die Meldungen der positiv beschiedenen Anträge des Landesamtes für Soziales und 

Versorgung (LASV) zurückgegriffen, da in der Statistik des Amtes für Statistik (AfS) Menschen mit 

Behinderung mit einem GdB unter 50  nicht erfasst sind. 

In den letzten fünf Jahren erhöhte sich die Einwohnerzahl der Stadt Brandenburg an der Havel um 
837 Bürger (= 1,18 %) auf gesamt 71.986 Einwohner. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der 
behinderten Menschen in der Stadt von 12.135 auf 13.213. Das ist eine Zunahme um 1.078 
Menschen mit Behinderungen oder um 8,88 %.  
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Auffällig ist, dass der Anteil der behinderten Menschen weniger im Wachsen begriffen ist als der 

Anteil der schwerbehinderten Menschen. In der verglichenen Zeitspanne von 2012 bis 2016 ist 

ein Unterschied von 0,22 % zu 1,3 % zur Gesamtbevölkerung bzw. eine Differenz von 1,27 % zu 

7,61 % zur Gesamtzahl der behinderten Menschen zu beobachten.  

Zeitraum 

Gesamtzahl 

der 

Bevölkerung 

Gesamtzahl 

der 

behinderten 

Menschen 

Gesamtanteil 

aller 

behinderten 

Menschen  

behinderte 

Menschen 

Anteil der 

behinderten 

Menschen 

schwer-

behinderte 

Menschen 

Anteil der 

schwer-

behinderten 

Menschen  

Grad der 

Behinderung 
   30 - 50  50 - 100  

31.12.2012  71.149 12.135 17,06 % 3.281 4,61 % 8.854 12,44 % 

31.12.2013  71.032 12.140 17,09 % 3.082 4,34 % 9.058 12,75 % 

31.12.2014  71.032 12.608 17,75 % 3.220 4,53 % 9.388 13,22 % 

31.12.2015  71.574 12.812 17,90 % 3.315 4,63 % 9.497 13,27 % 

31.12.2016  71.986 13.213 18,35 % 3.435 4,77 % 9.778 13,58 % 

davon mit Merkzeichen: 

Merkzeichen B G aG Bl H RF Gl 

mit 

Freifahrt -

möglich-

keit 

1.Kl. 

 

Notwendigkeit 

ständiger 

Begleitung 

erhebliche 

Gehbehinde-

rung 

 

außergewöhn-

liche Geh-

behinderung 

 

Blindheit  
Hilf -

losigkeit 

Befreiung 

von Rund- 

funkgebüh-

renpflicht  

gehörlos 

Nutzung  

1.Klasse 

mit Fahr-

ausweis 

2.Klasse 

31.12.2012  2.490 4.575 999 232 1.324 1.454 100 4.695 5 

31.12.2013  2.508 4.577 1.000 255 1.300 1.472 101 4.699 5 

31.12.2014  2.624 4.752 1.058 228 1.330 1.517 101 4.870 5 

31.12.2015  2.687 4.833 1.101 221 1.345 1.548 100 4.941 4 

31.12.2016  2.726 4.877 1.112 225 1.365 1.562 104 4.155 3 

Die Vergabe von mehreren Merkzeichen gleichzeitig ist möglich. 

Die Tendenz der stetigen Zunahme ist auch bei der Vergabe von Merkzeichen wahrzunehmen. 

2XT zӃ N| TJ´ ?«TX³ªX³¦ÊX N|X« ſǎŸ 1ӃŸżŵ ÇXӃN|X´ «Ä³ Z ³ ?N|ÇX³¦³ Xz´MX´N|○T zºX Ä«T EX³ZӃzºX

im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes in Betracht kommt, minimiert sich infolge der 

demografischen Entwicklung.  

Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen und Geschlecht  

Mit steigendem Alter nimmt die Zahl der schwerbehinderten Menschen zu. Es fällt auf, dass 

generell mehr Männer als Frauen anerkannte schwerbehinderte Menschen sind. Je älter die 

Menschen werden, umso höher ist der Anteil der schwerbehinderten Menschen.  
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Die statistischen Erhebungen zeigen, dass bis zum 65. Lebensjahr mehr Männer als Frauen den 

Status einer anerkannten Schwerbehinderung erhielten. Ab dem 65. Lebensjahr haben deutlich 

mehr Frauen als Männer eine anerkannte Schwerbehinderung. 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Alter  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich 

  0 -  6 Jahre 18 12 12 9 18 10 21 9 24 13 

  6 Ɖ 15  Jahre 87 38 76 38 74 38 64 42 69 44 

15 Ɖ 25  Jahre 99 68 102 58 95 54 85 45 95 50 

25 Ɖ 35  Jahre 181 131 182 157 182 162 184 154 198 153 

35 Ɖ 45  Jahre 195 159 208 166 214 174 200 186 203 183 

 45 Ɖ 55 Jahre 567 501 569 527 563 537 528 502 500 471 

 55 Ɖ 60 Jahre 404 357 403 345 415 346 423 365 419 412 

 60 Ɖ 65 Jahre 460 385 503 425 524 470 530 493 537 464 

 65 Jahre u. älter 2.454 2.758 2.473 2.805 2.812 2.902 2.690 2.976 2.836 3.107 

gesamt 4.445 4.409 4.528 4.530 4.697 4.693 4.725 4.772 4.881 4.897 

Schwerbehinderte Menschen nach Ursache und Art der Behinderung und Geschlecht 

* ³ T X ?ºJTº #³J«TX«MÄ³z J« TX³ ,JÆXӃ ´ «T ſJӃӃzXªX «X 1³J«¦|X ºX«ż T X ,JÄ°ºÄ³´JN|X X «X³

J«X³¦J««ºX« ?N|ÇX³MX| «TX³Ä«zŸ * ³ *³JÄX« ´° XӃX« T X ſJӃӃzXªX «X« 1³J«¦|X ºX«ż T X z³ ¸ºX

>ӃӃXŸ &JzXzX«  ´º X³¦X««MJ³ŵ TJ´´ MX  ſ#X³ÄZ´¦³J«¦|X ºX« Ä«T #X³ÄZ´Ä«Z○ӃӃX«ż ´Ç X TX« ſ M³ zX«

C«Z○ӃӃX«ż 5○««X³ TXÄºӃ N| ªX|³ MXº³ZZX« ´ «TŸ (MX«´ ÆX³|○Ӄº X´ ´ N| MX  TX« J«X³¦J««ºX«

ſ1³ Xz´-, Wehr- TX³ I Æ ӃT X«´ºMX´N|○T zÄ«zX«żŸ 

& X ſJ«zXM³X«X« #X| «TX³Ä«zX«ż ´ «T ӃX N|º ³ N¦Ӄ○ÄZ zŸ , X³ |JMXn männliche schwerbehinderte 

Menschen ca. ein Drittel  mehr angeborene Behinderungen als weibliche schwerbehinderte 

Menschen.  

Ursache der 

Behinderung 

31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014 31.12.2015  31.12.2016  

männlich weiblich  männlich weiblich  männlich weiblich  männlich weiblich  männlich weiblich  

anerkannte Kriegs-, 

Wehr- oder Zivil- 

dienstbeschädigung 

22 4 20 4 18 4 16 3 16 3 

angeborene  

Behinderungen 
364 249 352 239 329 228 327 225 311 222 

Berufskrankheiten 

und Berufsunfälle 
45 7 45 7 43 8 38 7 36 8 

übrige Unfälle 86 63 62 43 66 49 57 33 52 32 

allgemeine 

Krankheiten 
3.616 3.877 3.759 4.038 3.946 4.220 4.024 4.333 4.158 4.428 

sonstige Ursachen 312 209 290 199 295 184 263 171 308 204 
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Lange Zeit gingen die meisten anerkannten Schwerbehinderungen zurück auf geistige, nervliche 

und seelische Krankheiten. Hier waren Männer mit bis zu durchschnittlich 20 % mehr betroffen. 

Frauen erlangen die Eigenschaft einer Schwerbehinderung hauptsächlich durch Verlust, Teilverlust 

bzw. Funktionseinschränkung an den Gliedmaßen. Seit 2012 ist hier ein deutlicher Anstieg bis zum 

Jahr 2016 um 25,25 % erkennbar. Bei Frauen sind die anerkannten Schwerbehinderungen vielfach 

JÄN| JÄZ (³¦³J«¦Ä«zX« TX´ ſ?º ºÊ-und BXÇXzÄ«z´J°°J³JºX´ż Ä«T TX³ (³¦³J«¦Ä«z Æ« ſ ÄzX«ŵ

8|³X« Ä«T ?°³JN|Xż ÊÄ³ N¦ÊÄZ |³X«Ÿ 

Die Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungssysteme führen von Jahr zu Jahr zu einer 

höheren Anzahl von schwerbehinderten Menschen. Der Anteil zur Anerkennung als 

Schwerbehinderter durch Erkrankung der Atmungs- und Verdauungssysteme liegt bei Männern  

um gut ein Drittel  höher.  

Art der Behinderung 
31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014 31.12.2015  31.12.2016  

männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich 

Gliedmaßen 789 891 790 905 952 1.101 834 938 955 1.116 

Stütz- und 

Bewegungsapparat 
288 451 295 457 403 612 304 470 411 607 

Augen / Ohren / 

Sprache 
484 579 500 597 559 609 538 639 596 642 

Herz-Kreislauf-

System 
346 208 310 205 308 171 325 204 322 174 

Atmungs- und 

Verdauungs-

systeme 

519 315 544 330 535 339 583 372 527 367 

Sonstige innere 

Organe, 

Organsysteme 

712 665 746 697 763 719 771 756 821 897 

geistige, nervliche 

und seelische 

Krankheiten 

958 776 985 811 857 619 1.010 853 896 751 

Sonstige 

Behinderungen 
349 534 358 528 320 443 360 540 353 343 

 

Statistik arbeitslos gemeldeter schwerbehinderter Menschen  

In Brandenburg an der Havel waren im Rechtskreis des SGB II im Jahr 2013 im Durchschnitt 171 

Personen mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet. Im März des Jahres lag die Quote mit 183 

Personen am höchsten. Das entspricht einem Anteil von 4,3 %. 

Zum gleichen Zeitpunkt liegt die Gesamtquote (Rechtskreis SGB II und III) bei 240 

schwerbehinderten arbeitslos gemeldeten Personen und damit bei 4,4 %. 
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Die absoluten Arbeitslosenzahlen sinken seit dem Jahr 2013 beständig. Dieser Trend ist auch an 

den Zahlen der erfassten schwerbehinderten Arbeitslosen zu erkennen. Lediglich im Rechtskreis 

des SGB III ist seit dem vorigen Jahr eine geringfügige Steigerung bei den gemeldeten 

schwerbehinderten arbeitslosen Personen abzulesen.  

Trotz sinkender absoluter Arbeitslosenzahlen fällt der Anteil der schwerbehinderten arbeitslosen 

Personen mit 4,58 % im Rechtskreis des SGB II und mit 4,53 % in der Gesamtquote im März 2017 

unverkennbar höher aus als im März 2013.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die absolute Zahl schwerbehinderter Arbeitsloser in den 

letzten 4 Jahren gesunken ist. Der Rückgang ist aber weniger ausgeprägt als bei den Arbeitslosen 

insgesamt. 

 Rechtskreis SGB II Rechtskreis SGB III gesamt 

März 2013  * 
Bestand arbeitslos 4.258  1.193 5.451 
schwerbehindert 183 57 240 
Anteil  4,30 % 4,78 % 4,40 % 
März 2014  * 
Bestand arbeitslos 3.978 Ȋ 1.069 Ȋ 5.047 Ȋ 
schwerbehindert 165 Ȋ 53 Ȋ 218 Ȋ 
Anteil  4,15 % Ȋ 4,96 % ȉ  4,32 % Ȋ 
März 2015  * 
Bestand arbeitslos 3.973 Ȋ    823 Ȋ   4.796 Ȋ 
schwerbehindert 178 ȉ 31 Ȋ 209 Ȋ 
Anteil  4,48 % ȉ 3,77 % Ȋ  4,36 % ȉ 
März 2016  * 
Bestand arbeitslos 3.578 Ȋ 769 Ȋ   4.347 Ȋ 
schwerbehindert 157 Ȋ 33 ȉ 190 Ȋ 
Anteil  4,39 % Ȋ 4,29 % ȉ  4,37 % ȉ 
März 2017  * 
Bestand arbeitslos  2.775 Ȋ 798 ȉ   3.573 Ȋ 
schwerbehindert 127 Ȋ 35 ȉ 162 Ȋ 
Anteil  4,58 % ȉ 4,39 % ȉ  4,53 % ȉ 

* im Vergleich nur Zahlen vom März  

4.2  Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Den ÖPNV nutzen in der Stadt Brandenburg an der Havel jährlich 8 Mio. Fahrgäste. Im Jahr 2016 

wurden 2.506.562 km durch die Verkehrsbetriebe Brandenburg im Stadtgebiet gefahren.  

Es gibt insgesamt 397 Haltstellen für Bus und Straßenbahn (Stand 31.12.2016): 

 Haltestellen für  Bus:  303 Straßenbahn:  94 

 davon barrierefrei  167  63 

 nicht barrierefrei sind  136  31 

20 Haltestellen sind mit einer dynamischen Fahrgastinformationsanlage ausgestattet. 

Die städtischen Verkehrsbetriebe verfügen über 16 Straßenbahnzüge und 24 Busse.  

In den Straßenbahnen stehen insgesamt 50 Plätze für Rollstühle und Rollatoren zur Verfügung. 

Die Straßenbahnzüge sind mit barrierefreien Niederflurelementen oder Rampen im Mittelteil 

sowie Kombistellplätzen für Rollstuhlfahrer/Rollatoren oder Kinderwagen ausgestattet. 6 
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Straßenbahnen haben jeweils 5 Stellplätze für Rollstuhl und/oder Rollator; 10 Straßenbahnen mit 

jeweils 1 Rollstuhl- und 1 Rollatorplatz. In 2 Straßenbahnzügen wurden Haltetasten in geringer 

Höhe speziell für Rollstuhlfahrer nachgerüstet. 

Die Busse haben insgesamt 53 Stellplätze für Rollstühle und Rollatoren (29 Plätze für Rollstühle 

und 24 Plätze für Rollatoren). Alle Busse können an Haltestellen mit der sogenannten 

Kneelingtechnik abgesenkt werden und besitzen zudem Rampen für Haltstellen, an denen baulich 

noch keine Barrierefreiheit besteht.  

Durch 6 Beschäftigte der BAS wurden im Jahr 2016 monatlich maximal 136 Begleitungen im 

ÖPNV überwiegend für Arztbesuche sichergestellt. 

4.3  Bestandsaufnahme: Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Eltern-

Kind-Gruppen  

In der Stadt Brandenburg an der Havel gibt es derzeit  

- 51  Kindertagesstätten (Kitas)  

- 23  Kindertagespflegestellen  

- sowie mehrere Eltern-Kind-Gruppen.  

Davon sind 

- 2 Integrations-Kitas  

- 17 Träger der freien Jugendhilfe mit Vereinbarungen (nach §78b SGBVIII; §75 SGB XII) 

über die Sicherstellung von bedarfsgerechten Leistungen an Kindern mit besonderen 

Förderbedarfen in Kindertagesstätten (Einzelintegration)  

- 6 Kitas nehmen am Landesprogramm ſSprachkitaż ºX Ӄ, welches die Weiterentwicklung der 

Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung zum Ziel hat.   

Derzeit befinden sich 4.749 Kinder in der Kindertagesbetreuung.  

Mit Stand 31.12.2016 erhalten 208 Kinder mit  305 Therapien (Einzel- und/ oder 

Gruppenförderung) Frühförderung. 

Die familienergänzende Kindertagesbetreuung erfüllt den Rechtsanspruch auf 

Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Bis zur Einschulung umfasst der 

Anspruch mindestens sechs Stunden Betreuung, für Kinder im Grundschulalter mindestens vier 

Stunden. Erfordert es die familiäre Situation (z. B. die Erwerbstätigkeit der Eltern), so haben Kinder 

einen Anspruch auf längere Betreuungszeiten. 

4.4  Bestandsaufnahme: Bildung 

Schülerzahlen/Klassen 

Im Schuljahr 2016/2017 gibt es in Brandenburg an der Havel 21 Schulen in kommunaler 

Trägerschaft: 

- 10 Grundschulen  davon 2 rollstuhlgerecht 

- 4 Oberschulen davon 1 rollstuhlgerecht 

- 2 Gymnasien davon 1 rollstuhlgerecht 
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- 2 Oberstufenzentren davon 2 rollstuhlgerecht 

- 3 Förderschulen davon 2 rollstuhlgerecht 

Ganztagsschulen: 

- 4 Grundschulen  

- 4 Oberschulen 

- 2 Gymnasien 

- 1 Förderschule 

Dazu gibt es 3 Schulen in freier Trägerschaft:  

- 2 Grundschulen  

- 1 Gymnasium  

Gesamtschülerzahlen:  

- 7.525 Schüler in kommunalen Schulen  

- 689 Schüler in Schulen in freier Trägerschaft 

Klassenbildungen: 

- Grundschulen  128 Klassen mit 2.778 Schülern 

- Oberschulen  51 Klassen mit 1.232 Schülern 

- Gymnasien  38 Klassen und 23 Tutorien mit 1.421 Schülern 

- Förderschulen  20 Klassen mit 229 Schülern  

 11 Klassen mit 95 Schülern (Förderbedarf GE) 

- Oberstufenzentren  1.770 Schüler (keine Klassen-Statistik) 

Förderbedarfe 

Von den 7.525 Schülerinnen und Schülern haben 593 Schüler einen Förderbedarf; davon sind 269  

Ǝz³ ¸ºX³  «ºX Ӄ ?N| ӃX³ ª º * ³TX³´N|ÇX³°Ä«¦º ſXªº «JӃ ´Ê JӃX («ºÇ N¦ӃÄ«zżƏ im gemeinsamen 

Unterricht. In den Förderschulen lernen insgesamt 324 Schüler mit Förderbedarf Lernen bzw. 

geistige Entwicklung. 

Die Förderbedarfe werden über die Sonderpädagogische Förder-und Beratungsstelle festgestellt, 

Zusammenarbeit erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Schulträger. 

Finanzielle Aufwendungen für die Förderbedarfe  

- Schülerspezialverkehr, finanzieller Aufwand ca. 598.000 Ʀ 

- Beförderung zum Schwimmunterricht: 86.000 Ʀ 

Aktuelle Maßnahmen und Projekte  

Gemeinsames Lernen 

- Schülerinnen und Schüler werden überwiegend im gemeinsamen Unterricht in den 

Regelschulen beschult. 

- Es gibt eine Pilotschuleŷ ſ.nklusive Grundschule /  ?N|ÄӃX Z ³ zXªX «´JªX´ 2X³«X«ż

(Wilhelm-Busch-Schule) 
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Schulbegleiter/ -assistenz 

Schulbegleiter (auch bezeichnet als Integrationshelfer, Schulassistenten oder Individualbegleiter)3  

unterstützen Kinder mit körperlicher, geistiger Behinderung oder psychischer bzw. seelischer 

Störung im schulischen Alltag. Sie sind eine langfristig eingesetzte Eingliederungshilfe der 

Sozialhilfe bzw. der Jugendhilfe. 

Zurzeit werden 63 Schulbegleiter für 73 Schülerinnen und Schüler in allen Schulformen (Tendenz 

jährlich steigend) eingesetzt; finanzieller Aufwand für die Kommune: 2,1 Millionen Ʀ. 

Berufsorientierung  

Alle weiterführenden Schulen haben auch für Schüler mit Förderbedarfen die Berufsorientierung 

als Schwerpunkt in ihren schulischen Konzepten verankert. 

Die Wilhelm-Busch-Grundschule hat als Schule für gemeinsames Lernen seit vielen Jahren eine 

Kooperation mit der Heidelberger Druckmaschinen GmbH vereinbart. 

Zusammenarbeit Schulen mit Vereinen  

Es gibt in der Stadt Brandenburg an der Havel 89 Sportvereine mit 10.423 Mitgliedern, davon 

4.015 Kinder und Jugendliche. 

Ca. 9 Sportvereine haben seit mehreren Jahren 26 Kooperationsvereinbarungen mit Schulen 

abgeschlossen. Angaben zur Anzahl der Mitglieder mit Behinderungen liegen nicht vor.  

Übersicht über die barrierefreie Ausstattung der Schulen in der Stadt Brandenburg an der Havel  

Schule 
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Grundschulen 

Magnus-Hoffmann-Schule nein 1 nein  

Wilhelm-Busch-Schule nein nein nein Behinderten-WC und Rampe in 
Sporthalle Berner Str. 1 

Gebrüder-Grimm-Schule nein nein nein Behinderten-WC und ebenerdiger 
Zugang in Sporthalle 

Konrad-Sprengel-Schule nein nein nein Behinderten-WC und ebenerdiger 
Zugang in Sporthalle Marienberg 

Luckenberger Schule 1 ja ja auch Behinderten-WC und 
ebenerdiger Zugang in Sporthalle 

Georg-Klingenberg-Schule ja ja ja  

Frederic-Joliot-Curie-Schule nein nein nein Behinderten-WC und ebenerdiger 
Zugang in Sporthalle Hammerstraße 

                                                   

 

3 Der Deutsche Verein empfiehlt in seiner Stellungnahmen vom 14.12.2016 αEmpfehlungen des Deutschen 

Vereins: Von der Schulbegleitung zur Schulassistenz in einem inklusiven Schulsystemά ŘƛŜ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘe  Bezeichnung 

α{ŎƘǳƭŀǎǎƛǎǘŜƴȊά  Ȋǳ ǾŜǊǿŜƴŘŜƴΦ 
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Schule 
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Theodor-Fontane-Schule nein nein nein  

Schule am Krugpark nein nein nein  

Evangelische Grundschule nein nein nein  

WIR Grundschule ja 3 ja 
keine eigene Sporthalle, nutzen 
städtische Sporthallen nach 
Zuteilung 

Oberschulen 

Berufsorientierte Schule Kirchmöser nein nein nein  

Otto -Tschirch-Oberschule nein nein nein Behinderten-WC und ebenerdiger 
Zugang in Sporthalle 

Oberschule Brandenburg Nord ja ja ja auch Behinderten-WC und 
ebenerdiger Zugang in Sporthalle 

Nicolaischule nein 1 nein 

Behinderten-WC im Erdgeschoss im 
Neubau (ebenerdiger Zugang), ein 
weiteres ist in der Sporthalle 
geplant 

Gymnasien 

Bertolt -Brecht-Gymnasium 3 2 ja  

von Saldern-Gymnasium nein nein nein  

Evangelisches Gymnasium am Dom zu 
Brandenburg 

1 1 1  

Oberstufenzentren  

8MX³´ºÄZX«ÊX«º³Äª ſ ӃZ³XT *ӃJ¦Ç´¦ ż 1 ja nein ebenerdiger Zugang zum 
Schulgebäude 

8MX³´ºÄZX«ÊX«º³Äª ſ+XM³ TX³ +³ ªªż 1 1 nein ebenerdiger Zugang zum 
Schulgebäude 

Förderschulen 

J.-H.-Pestalozzi-Schule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
ſ2X³«X«ż 

ja ja nein 
Fahrstuhl und ebenerdiger Zugang 
über rückwärtigen Eingang (Hort) 

Schule für Kranke nein nein nein  

Havelschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerunkt 
ſzX ´º zX («ºÇ N¦ӃÄ«zż 

ja ja ja  
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Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unterricht nach Förderschwerpunkten  
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Magnus-Hoffmann -
Schule 

4 4 2 3   3  

F.-J.-Curie-Schule 12 5 2   1   

Th.-Fontane-Schule 1 6  2     

K.-Sprengel-Schule 6 2 2   1 1  

Krugpark Schule 1 7 2  1 1   

Luckenberger Schule 4 4 2 5    1 

G.-Klingenberg-Schule 11 2  2 1 1 2  

G.-Grimm-Schule 14 9 2 2  2 1 1 

W.-Busch-Schule 4 3       

evang. Grundschule 2 4  2  2   

Grundschule WIR  2  1  1   

B.-Brecht-Gymnasium   1 3   1  

Von Saldern-Gymnasium    2 2 2 3  

OSZ A.-Flakowski     1    

Oberschule Nord 24 4  1     

O.-Tschirch-Oberschule 16 2 1  1 1   

Nicolaischule 11 9   1 1 1  

Berufsorientierte 
Schule Kirchmöser 

12 6  4 1 1 1  

Gesamt: 269 122 69 14 27 8 14 13 2 

Quelle: Sonderpädagogische Förder-und Beratungsstelle 
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5.  Zwei Perspektiven: Die Sicht der Menschen mit 

Behinderungen  und die Sicht der Unternehmen  

5.1  Die Sicht der Menschen mit Behinderungen 

Laut Statistik des Landesamtes für Soziales und Versorgung (LASV) des Landes Brandenburg mit 

Stand vom 31.12.2015 lebten in der Stadt Brandenburg an der Havel 12.812 behinderte und 

schwerbehinderte Menschen; davon waren 6.326 männlich und 6.486 weiblich. 

Um die Lebenssituation der Menschen mit Behinderungen zu erfassen, wurde auf Vorschlag des 

Beirates für Menschen mit Behinderung ein Fragebogen entwickelt, der die persönlichen Anliegen, 

Erwartungen und Wünsche von den Betroffenen abfragt. Die Stadt Brandenburg an der Havel 

wollte von den behinderten und schwerbehinderten Menschen wissen, in welchen 

Lebensbereichen es noch Barrieren gibt und was sich ändern muss. 

Die Verteilung des Fragebogens erfolgte u. a. über Behindertenberatung, Beirat für Menschen mit 

Behinderung, Behindertenverbände und -vereine, Selbsthilfegruppen, Arztpraxen, Integrations-

Kitas  und -Schulen, Institutionen und Stadtinformation. Der Fragebogen konnte auch direkt von 

der Stadtverwaltung angefordert  werden. Ebenso konnten hier Hilfestellungen zum Ausfüllen des 

Fragebogens vereinbart werden. 

5.1.1  Auswertung des Fragebogens 

Die Erhebungen der Stadt Brandenburg an der Havel stellen keine repräsentative Aussage dar. 

Von den insgesamt 1.574 verteilten Fragebögen wurden 343 Fragebögen zurückgesandt.  

14 Fragebögen (4,08 %) waren als ungültig einzustufen, da die Beurteiler nicht in Brandenburg an 

der Havel wohnen. 12 Fragebögen (3,50 %) gingen mehr als 6 Wochen nach der Rückgabefrist 

(29.02.2016) am 13.04.2016 ein. Infolge des Ablaufs der Rückgabefrist konnten auch diese 

Fragebögen bei der Auswertung keine Berücksichtigung finden. Lediglich die Vorschläge, 

Ergänzungen und Kommentare dieser Fragebögen wurden beachtet und den Arbeitsgruppen zur 

Verfügung gestellt. 

317 Fragebögen wurden konkrete ausgewertet. Das entspricht 2,47 % der Menschen mit 

Behinderungen.  
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5.1.2  Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Befragung 

Mit 75 Rückmeldungen aus den Stadtteilen Nord und 62 aus der Altstadt haben sich 

Bewohnerinnen und Bewohner am stärksten beteiligt. Dagegen kamen aus Klein Kreutz und der 

Krakauer Vorstadt/Dom nur 2 Fragebögen zurück. Aus den Ortsteilen Gollwitz und Mahlenzien 

fehlte jegliche Beteiligung. 

 

 

Grad der Behinderung/Ausweis  

Es fällt auf, dass sich explizit die Gruppe der schwerbehinderten Menschen mit einem 

Behinderungsgrad von 50 Ɖ 100 besonders intensiv an der Fragebogenaktion beteiligt hat.  
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Behinderungsarten 

An der Befragung beteiligten sich überwiegend Menschen mit geistiger (22 %) und körperlicher 

(21 %) Behinderung. Mit 13 % nahmen psychisch /  seelische Behinderte und mit 9 % 

Lernbehinderte an der Umfrage teil. 13 % der Teilnehmenden wiesen eine sogenannte Sinnes- /  

Sprachbehinderung (7 % gehörlos; 6 % blind) auf. 18 % der Befragten zählten zu den chronisch 

Erkrankten. Aufgrund von Mehrfachbehinderungen ergibt sich ein Wert von über 100%. 

 

 

Von den befragten behinderten und schwerbehinderten Menschen haben 87 keine Merkzeichen 

in ihrem Schwerbehindertenausweis eingetragen. In Addition der Ausweisinhaber mit 

5X³¦ÊX N|X« ſ+ż Ä«T ſJ+ż ´ «T MX³ ǑǍ ӆ ƎǎǐǍƏ zX|MX| «TX³º MÊÇŸ JÄ¸X³zXÇ |«Ӄ N|

gehbehindert. Als hilflos (H) haben 19,9 % (63) ein Merkzeichen und für 38,5 % (122) besteht die 

Notwendigkeit einer ständigen Begleitung (B).   
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5X³¦ÊX N|X« ſ+ż erhebliche Gehbehinderung 5X³¦ÊX N|X« ſ>*ż Befreiung von der  
5X³¦ÊX N|X« ſJ+ż außergewöhnliche Gehbehinderung  Rundfunkgebührenpflicht  
5X³¦ÊX N|X« ſ#ż Notwendigkeit ständiger Begleitung 5X³¦ÊX N|X« ſ#Ӄż Blindheit 
5X³¦ÊX N|X« ſ,ż Hilflosigkeit  5X³¦ÊX N|X« ſ+Ӄż Gehörlos 

 

Beeinträchtigung im Alltag  

In ihrem Alltag fühlen sich 224 (54 + 67 +103), das sind 70,66 % der an der Umfrageaktion 

Beteiligten, durch ihre Behinderung gar nicht, kaum oder nur mäßig beeinträchtigt. 49 Personen 

(15,46 %) schätzen die Beeinträchtigung als stark und 24 (7,57 %) als sehr stark ein.  
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Wohnen und Wohnumfeld  

Die Frage nach der Barrierefreiheit der Wohnung beantworteten mehr als die Hälfte (52,68 %) in 

dem Sinne, dass die Wohnung ihren Bedürfnissen entspreche. 22,40 % (71) der befragten 

behinderten Menschen leben noch in nicht für sie behindertengerechten barrierefreien 

Wohnungen. 

 

 

Mit ihrem Wohnumfeld sind 219 (86 + 60 + 73) der Befragten (69,09 %) eher zufrieden bis sehr 

zufrieden; das sind immerhin zwei Drittel. 

 

An der Zufriedenheit der Wohnumgebung nach Stadt- und Ortsteilen betrachtet kann abgelesen 

werden, dass am Dom mit 1,5 der höchste Punktwert erreicht wird. In den anderen Stadt- und  
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Ortsteilen gruppieren sich die Punktwerte zwischen 2 und 2,86. Mit einem Wert von  3,15 bildet 

Hohenstücken das Schlusslicht.  

 

Soziale und kulturelle Teilhabe 

In Bezug auf ihre unterschiedlichen Behinderungen gaben die Befragten hinsichtlich der 

Freizeitgestaltung ein relativ moderates Votum ab. Ihre Einschätzung unterschied sich bei 

Zugrundelegung einer Benotung von 1 - 6 mit einem Wert von 2,58 bei geistig Behinderten bis 

3,27 bei einer körperlichen Behinderung gerade mal um den Wert von 0,69. Das spiegelt ein 

befriedigendes Ergebnis wider. 

 




























































